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2010 

Bekanntmachung 
des Staatsvertrages und einer 
Dienstleistungsvereinbarung 

zum Zwecke der Einrichtung und 
zum Betrieb eines bundesweiten 
Vollstreckungsportals der Länder 

Vom 19. März 2013 

Der Landtag Nordrhem-Westfalen hat m semer Sitzung 
am 27. Februar 2013 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes
verfassung dem Staatsvertrag und emer Dlenstlelstungs
verembarung zum Zwecke der Einnchtung und zum 
Betneb emes bundesweIten Vollstreckungsportals der 
Länder zugestlmmt. 

Der Staatsvertrag wIrd nachfolgend bekannt gemacht. 

Der Tag des Inkrafttretens wIrd gemäß § 8 gesondert 
bekannt gemacht. 

Düsseldorf, den 19. März 2013 

DIe Mimsterpräsldentm 
des Landes Nordrhem-Westfalen 

(L. S.) Hannelore K r a f t 

Staatsvertrag 
über die Übertragung von Aufgaben 

nach §§ 802 k Abs.l Satz 2, 882 h Abs. 1 Satz 2 und 3 
der Zivilprozessordnung und § 6 Abs. 1 Schuldner

verzeichnisführungsverordnung und § 7 Abs. 1 Satz 1 
der Vermögensverzeichnisverordnung zur 

Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen 
Vollstreckungsportals der Länder 

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den 
MimsterpräsIdenten, dieser vertreten durch den Justlz
mInIster, 

der FreIstaat Bayern, vertreten durch den MimsterpräsI
denten, dieser vertreten durch die StaatsmImsterm der 
Justlz und für Verbraucherschutz, 

das Land Berlin, vertreten durch den RegIerenden Bür
germeIster, dieser vertreten durch den Senator für Justlz 
und Verbraucherschutz, 

das Land Brandenburg, vertreten durch den Mimster
präsIdenten, dieser vertreten durch den Justlzmmlster, 

die FreIe Hansestadt Bremen, vertreten durch den Mims
terpräsldenten, dieser vertreten durch den Senator für 
Justlz und Verfassung, 

die FreIe und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den 
Senat, 

das Land Hessen, vertreten durch den MimsterpräsIden
ten, dieser vertreten durch den Mimster für Justlz, Integ
ratlOn und Europa, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch 
den MimsterpräsIdenten, dieser vertreten durch die Jus
tlzmlnlstenn, 

das Land Niedersachsen, vertreten durch den Mimster
präsIdenten, dieser vertreten durch den Justlzmlmster, 

das Land Rhemland-Pfalz, vertreten durch den Mimster
präsIdenten, dieser vertreten durch den Mimster der Jus
tlz und für Verbraucherschutz, 

das Saarland, vertreten durch die Mimsterpräsldentm, 
diese vertreten durch die Mimsterm der Justlz, 

der FreIstaat Sachsen, vertreten durch den Mimsterprä
sIdenten, dieser vertreten durch den StaatsmImster der 
Justlz und für Europa, 

das Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Mimster
präsIdenten, dieser vertreten durch die Mimsterm für 
Justlz und GleIchstellung, 

das Land Schleswlg-Hoistem, vertreten durch den 
MimsterpräsIdenten, dieser vertreten durch die Mimste
rm für Justlz, Kultur und Europa, 

der FreIstaat Thürmgen, vertreten durch die Mimster
präsIdentm, diese vertreten durch den Justlzmlmster, 

und 

das Land Nordrhem-Westfalen, vertreten durch die 
Mimsterpräsldentm, diese vertreten durch den Justlzml
nlster, 

schließen vorbehaltlich der Zustlmmung der verfas
sungsmäßig zuständigen Organe folgenden Staatsver
trag: 

Präambel 

Ziel der Gesetzesnovellierung "Sachaufklärung m der 
Zwangsvollstreckung" 1St es, die Informatlonsbeschaf
fung des GläubIgers m der Zwangsvollstreckung zu ver
bessern und die Führung der Schuldnerverzelchmsse der 
Länder zu modermsleren. DIe Länder betreiben gemem
sam unter der Internetadresse www.vollstreckungspor
tal.de em Internetportal (Vollstreckungsportal). Das Voll
streckungsportal eröffnet die zentrale Auskunft aus den 
Schuldner- und Vermögensverzelchmssen der Länder 
(§§ 802 k Abs. 1 Satz 2, 882 h Abs. 1 der Zivilprozessord
nung). Mit diesem Staatsvertrag WIrd von der gesetzlich 
vorgesehenen MöglichkeIt emer länderübergreIfenden 
ZusammenarbeIt zur ReduzIerung des Verwaltungsauf
wandes und zur Kostensenkung Gebrauch gemacht 
(§§ 802 k Abs. 1 Satz 2, 882 h Abs. 1 Satz 2 und 3 der 
Zivilprozessordnung) . 

§1 
Gegenstand und Ziele des Vollstreckungsportals 

Mit dem bundesweIten Vollstreckungsportal werden fol
gende Ziele erreIcht: 

1. Über das Vollstreckungsportal WIrd den gesetzlich 
Berechtlgten die EinsIchtnahme m den Datenbestand 
der Schuldnerverzelchmsse und der Vermögensver
zelChmsse der Länder m elektromscher Form eröffnet. 

2. Das Vollstreckungsportal erlaubt den gesetzlich Be
rechtlgten eme bundesweIte Suche über die emgetra
genen Daten aus den Schuldnerverzelchmssen und 
Vermögensverzelchmssen (Schuldnerdaten) der Län
der. 

3. Das Vollstreckungsportal stellt 1m ZusammenwIrken 
mIt Systemen, zu denen eme VertrauensbezIehung 
besteht (sog. Vertrauens domäne) , em zentrales und 
länderübergreIfendes elektromsches Informatlons
und KommunikatlOnssystem 1m Internet zur Reglst
nerung der Nutzungsberechtlgen 1m Sinne des § 7 
Abs. 4 der Schuldnerverzelchmsführungsverordnung 
bereIt. 

4. Das Vollstreckungsportal bIetet die MöglichkeIt emer 
länderübergreIfenden Gebührenabrechnung und Voll
streckung der Gebührenforderung. 

5. Das Vollstreckungsportal stellt die techmschen Vor
aussetzungen bereIt, um die Daten der Schuldner
verzelchmsse und der Vermögensverzelchmsse aller 
Länder über eme emheItliche Schmttstelle zu über
nehmen und die Abdrucke aus dem Schuldnerver
zelChms zu erstellen und zu versenden. 

§2 
Bestimmung des elektronischen Auskunftssystems 

(1) DIe Länder bestlmmen das Vollstreckungsportal als 
das länderübergreIfende zentrale elektromsche Informa
tlons- und KommunikatlOnssystem 1m Sinne der §§ 802 
k Abs. 1 Satz 2, 882 h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilpro
zessordnung, über das die Daten aus den Schuldnerver
zelchmssen und Vermögensverzelchmssen der zentralen 
Vollstreckungsgenchte der Länder abrufbar smd. 

(2) DIe Eintragungen 1m Schuldnerverzelchms und 1m 
Vermögensverzelchms der zentralen Vollstreckungsge
nchte der Länder werden m emheltlicher elektromscher 
Form an den Landesbetneb Informatlon und Technik des 
Landes Nordrhem-Westfalen als techmscher Betreiber 
des Vollstreckungsportals der Länder übermIttelt. 
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§3 

Protokollierung der Abrufe und 
Sperrung des Bezugs von Abdrucken 

(1) DIe BereItstellung der Daten aus den Schuldnerver
zelchmssen und Vermögensverzelchmssen der Länder 
zum Zwecke der EinsIchtnahme und zum Abdruckver
sand umfasst auch die Pflicht zur Protokollierung der 
Abrufe gemäß § 6 Abs. 3 der Schuldnerverzelchmsfüh
rungsverordnung und § 7 Abs. 4 der Vermögensverzelch
msverordnung. 

(2) DIe Länder smd befugt, zugelassene Teilnehmer zum 
laufenden Bezug von Abdrucken, die die von diesen zu 
entnchtenden Gebühren mcht oder mcht vollständig 
zahlen, oder bel Bekanntwerden von Missbrauchsfällen 
zu sperren. 

§4 

Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Gebühren 

(1) DIe Länder übertragen die ZuständigkeIt für die 
Erhebung von Gebühren für die Erteilung von Abdru
cken aus dem Schuldnerverzelchms und für die Ein
sIchtnahme m das Schuldnerverzelchms auf das Land 
Nordrhem-Westfalen (§ 882 h Abs. 1 Satz 3 der Zivilpro
zessordnung) . 

(2) DIe Länder übertragen die ZuständigkeIt für die 
Vollstreckung der nach Absatz 1 erhobenen Gebühren 
auf das Land Nordrhem-Westfalen. DIe Vollstreckung 
nchtet SIch nach dem Recht des Landes Nordrhem
Westfalen. 

(3) Zuständige Stelle 1m Sinne der Absätze 1) und 2) 1St 
der DIrektor des Amtsgenchts Hagen. 

(4) Eine GebührenfreiheIt 1m Sinne von § 8 Abs. 3 der 
JustIzverwal tungskostenordnung (JVKostO) beurteilt 
SIch nach dem Recht des Landes, aus dessen Schuldner
verzelchms eme Auskunft erteilt werden soll. 

§5 

Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen 

(1) Zur Abgeltung der Gebühren nach § 4 Abs. lISt der 
Einsatz elektromscher Bezahlsysteme gestattet. 

(2) DIe Länder erhalten zum NachweIS der nach § 4 
Abs. 1 erhobenen Gebühren eme monatliche ÜbersIcht. 

§6 

Auskehrung der Einnahmen 

(1) DIe aufgrund der Übertragungen nach § 4 emgenom
menen Gebühren werden quartalswelse begmnend mit 
dem 1. April 2013 an die Länder überwIesen. 

(2) Einnahmen für Auskünfte aus dem Vollstreckungs
portal, welche dem Schuldnerverzelchms emes Landes 
zugeordnet werden können, fließen diesem Land m der 
landesrechtlich bestImmten Höhe zu. Im Übngen werden 
die Einnahmen nach dem Jeweils aktuellen Kömgstemer 
Schlüssel verteilt. 

(3) Der ÜberweIsungsbetrag entspncht m der Höhe der 
Summe der Beträge, die - gegebenenfalls nach Abzug 
von Gebühren emes elektromschen Bezahl- oder Voll
streckungs verfahrens dem Land Nordrhem-Westfalen 
tatsächlich zugeflossen smd. 

§7 

Kosten und Betrieb des Vollstreckungsportals 

(1) DIe Länder erstatten dem Land Nordrhem-Westfalen 
den ihm durch diesen Vertrag entstehenden Aufwand. 
DIe Verteilung der Kosten nchtet SIch nach dem Jeweils 
geltenden Kömgstemer Schlüssel zum StIchtag der Ab
rechnung. 

(2) DIe EinzelheIten über den Betneb des gememsamen 
Vollstreckungsportals der Länder SOWIe die Höhe der 
Kosten werden m emer Dlenstlelstungsverembarung ge
sondert geregelt. 

§ 8 
Inkrafttreten und Kündigung 

(1) DIeser Staatsvertrag bedarf der RatifikatIon. DIe 
RatifikatlOnsurkunden werden bel der Landes]ustIzver
waltung Nordrhem-Westfalen hmterlegt. DIe Landes
]ustIzverwaltung Nordrhem-Westfalen teilt den übngen 
VertragsparteIen die Hinterlegung der letzten Ratifika
tIonsurkunde mIt. Der Staatsvertrag tntt mIt dem Tage, 
der auf die Hinterlegung der letzten RatifikatIonsur
kunde folgt, mcht Jedoch vor dem 1. Januar 2013 m 
Kraft. 

(2) DIeser Staatsvertrag WIrd auf unbestImmte ZeIt 
geschlossen. Eine Kündigung kann Jeweils mIt emer Fnst 
von 6 Monaten zum Schluss des KalenderJahres erfolgen. 
Eine Kündigung 1St erstmals zum Ablauf des Jahres 2014 
zuläSSIg. 

Stuttgart, den 12. November 2012 

Für das Land Baden-Württemberg 

Der JustIzmImster 

Ramer S t 1 C k e 1 b erg e r, MdL 

München, den 8. November 2012 

Für den FreIstaat Bayern 

DIe StaatsmImsterm der JustIz 
und für Verbraucherschutz 

Dr. Beate Me r k 

Berlin, den 5. Dezember 2012 

Für das Land Berlin 

Der Senator für JustIz und Verbraucherschutz 

Thomas Hell man n 

Potsdam, den 21. November 2012 

Für das Land Brandenburg 

Der JustIzmImster 

Dr. Volkmar S c h ö n e bur g 

Bremen, den 16. November 2012 

Für die FreIe Hansestadt Bremen 

Der Senator für JustIz und Verfassung 

Staatsrat Prof. S tau c h 

Düsseldorf, den 21. August 2012 

Für den Senat 
der FreIen und Hansestadt Hamburg 

DIe Senatorm der Behörde für JustIz 
und GleIchstellung 

Schledek 

Wiesbaden, den 7. August 2012 

Für das Land Hessen 

Der Mimster für JustIz, IntegratlOn und Europa 

Jörg-Uwe Ha h n 
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Schwerm, den 7. September 2012 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

DIe JustIzmImsterm 

Uta-Mana Ku der 

Hannover, den 9. Oktober 2012 

Für das Land Niedersachsen 

Busemann 

Düsseldorf, den 21. November 2012 

Für das Land Nordrhem-Westfalen 

Der JustIzmImster 

Thomas K u t s c hat y 

Mamz, den 16. Oktober 2012 

Für das Land Rhemland -Pfalz 

Der Mimster der JustIz und für Verbraucherschutz 

Jochen Ha r t 1 0 f f 

Saarbrücken, den 14. November 2012 

Für das Saarland 

DIe Mimsterm der JustIz 

Anke Reh 11 n ger 

Dresden, den 12. November 2012 

Für den FreIstaat Sachsen 

Der StaatsmImster der JustIz und für Europa 

Dr. M art e n s 

Magdeburg, den 25. Oktober 2012 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

DIe Mimsterm für Justlz und GleIchstellung 

Prof. Dr. Angela K 0 1 b 

Kiel, den 12. November 2012 

Für das Land Schleswlg-Holstem 

Für den MimsterpräsIdenten 
Mimsterm für JustIz, Kultur und Europa 

Anke S p 0 0 ren don k 

Erfurt, den 20. November 2012 

Für den FreIstaat Thürmgen 

Der JustIzmImster 

Dr. Holger Pop p e n h ä ger 

- GV. NRW. 2013 S. 182 

2022 

Haushaltssatzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

für das Haushaltsjahr 2013 
Vom 25. März 2013 

Auf Grund des § 7 Absatz 1 Buchstabe e, des § 23 der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhem
Westfalen, von denen § 7 und § 23 durch Gesetz vom 
16. November 2004 (GV NRW. S. 644) geändert worden 
smd, m Verbmdung mIt den §§ 77 ff. der Gememdeord
nung für das Land Nordrhem-Westfalen m der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2012 (GV NRW. S. 474), hat die Land
schaftsversammlung mIt Beschluss vom 19. Dezember 
2012 folgende Satzung erlassen: 

§1 

Der Haushaltsplan für das HaushaltsJahr 2013, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverban
des Rhemland voraussIchtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen SOWIe emgehenden Einzah
lungen und zu leIstenden Auszahlungen und notwendige 
VerpflichtungsermächtIgungen enthält, WIrd 

1m Ergebnisplan mIt 

dem Gesamtbetrag 
der Erträge auf 3 358.107 346 EUR 

dem Gesamtbetrag 
der Aufwendungen auf 3 374 134 182 EUR 

1m Finanzplan mIt 

dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen aus laufender 
VerwaltungstätIgkeIt auf 3 330 354 033 EUR 

dem Gesamtbetrag 
der Auszahlungen aus laufender 
VerwaltungstätIgkeIt auf 3 332 514985 EUR 

dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen aus der 
InvestItlOnstätIgkelt und der 
FinanzIerungstätIgkeIt auf 164764930 EUR 

dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus der 
InvestItlOnstätIgkeIt und der 
FinanzIerungstätIgkeIt auf 185 190437 EUR 

festgesetzt. 

§2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren 
Aufnahme für InvestItlOnen erforder
lich 1St, WIrd auf 

festgesetzt. 

§3 

68 000 000 EUR 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur LeIstung von InvestItlOns-
auszahlungen m künftIgen Jahren 
erforderlich 1St, WIrd auf 267 546461 EUR 

festgesetzt. 

§4 

DIe Verringerung der Ausgleichsrücklage 
zum AusgleIch des Ergebmsplans 
WIrd auf 16 026 836 EUR 

festgesetzt. 

§5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur 
LlqUlditätsslcherung mAnspruch 
genommen werden dürfen, WIrd auf 500 000 000 EUR 

festgesetzt. 
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